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bis Fr. 3.80 per kg, frisches Fleisch von inländischen Kühen der
Kat. II C (höchstens 20«o Knochen).
bis Fr. 14.— per 100 kg, in Ballen gepresst, franko Kantonnement
oder Stallung geliefert;
bis Fr. 10.50 per 100 kg, offen ab Stock.
bis Fr. 7.— per 100 kg, in Ballen gepresst, franko Kantonnement ge-
liefert;
bis Fr. 4.— per 100 kg, Inlandstroh in Garben, franko Kantonnement
geliefert. (9. 9. 1950)

Aus dem Militäramtsblatt

Zentrale Krankendepots in Wiederholungskursen

Gemäss einer Verfügung des E. M. D. vom 25. August 1950 können

von Heereseinheiten während der Manöver zentrale Krankendepots errichtet
werden. Diese Krankendepots sind mit der Manövertruppe zu entlassen. Sie

bilden eine administrativ selbständige Einheit und sind der betreffenden Manöver-
leitung unterstellt. In diese Krankendepots treten Wehrmänner über, deren Dienst-

Unfähigkeit infolge Erkrankung oder Unfall voraussichtlich von kurzer Dauer ist.
Schwer erkrankte oder verunfallte Wehrmänner sind von der Truppe in Zivil-
krankenanstalten oder Militärspitäler zu evakuieren.

Bei der Aufhebung der zentralen Krankendepots ist wie folgt vorzugehen:
a) Wehrmänner, die noch für kurze Zeit arbeitsunfähig, aber nicht spitalbe-

dürftig sind, werden zur zivilärztlichen Behandlung nach Hause entlassen;
b) Wehrmänner, die voraussichtlich noch für längere Zeit krank sind und

Spitalpflege benötigen, sind in eine 'Zivilkrankenanstalt oder in ein Militär-
spital zu evakuieren;

c) Wehrmänner, die ohne der Spitalpflege bedürftig zu sein, voraussichtlich
noch für wenigstens zwei Wochen arbeitsunfähig sind, werden im Einver-
ständnis mit der Eidg. Militärversicherung in die Militärheilstätte Tenero
eingewiesen. (SMA Nr. 5 vom 15. 9. 1950, Seite 153)

Beförderungen im Heere

Die umfangreiche Beförderungsverordnung vom 6. September 1949 hat durch

Verfügung des EMD vom 1. September 1950 einige Änderungen und Ergän-

zungen erfahren.
Darin wird zum Beispiel bestimmt, dass für Beförderungen 20 Tage Aktiv-

dienst pro Jahr als Wiederholungskurs zählen, dagegen nicht Dienstleistungen in
Schulen und Kursen, die von einem Dienstpflichtigen als Schüler zur Erlangung
des höheren Grades geleistet werden.

Fleisch:

Heu:

Stroh:
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Versetzungen und Neueinteilungen von Offizieren finden grundsätzlich auf
den 1. Januar eines Jahres statt. Im Verlauf des Jahres sollen nur zwingende
Mutationen (z. B. Kommandoübertragungen) beantragt werden. Beförderungen
von Offizieren nach dem 1. Juli sind in der Regel nur vorzunehmen, wenn der
betreffende Offizier im gleichen Jahr im neuen Grad noch Dienst zu leisten hat.

Feldweibelanwärter werden frühestens am 60. Tag der Rekrutenschule zum
Wachtmeister befördert, wenn sie als Korporal zum Feldweibeldienst in eine

Rekrutenschule einberufen wurden, oder frühestens am 84. Tag der Rekruten-
schule zum Feldweibel befördert, wenn sie als Wachtmeister eingerückt sind.

Die am Schlüsse einer Schule oder eines Kurses erfolgten Beförderungen
sind auf das Datum des auf den Entlassungstag folgenden Tages (Brevetdatum)
vorzunehmen und entsprechend im Dienstbüchlein einzutragen. Die neuen Grad-
abzeichen dürfen frühestens vom Vorabend des Entlassungstages hinweg ge~

tragen werden. Dagegen wird der dem neuen Grad entsprechende Sold erst vom
Tag des Brevetdatums an ausgerichtet.

im Territorialdienst sollen Kriegskommissäre nur dann zu K.K. einer
Territorialzone ernannt werden, wenn sie früher K.K. einer Heereseinheit ge-
wesen sind; K.K. eines Territorialkreises sollen vorher K.K. einer Brigade oder

zug. Kom.Of. eines höheren Kommandostabes gewesen sein.

iSMA. Nr. 5 vom 15. 9. 1950, Seiten 154 ff)

Der Küchenmeister im Bataillon vor 70 Jahren

Oberstlt. R. Mühlemann hat in einer alten Nummer der „Allgemeinen Schweiz.

Militärzeitung" vorn Jahre 1880, die damals schon im 26. Jahrgang stand, einen Aufsatz
entdeckt, der zeigt, wie man dem Küchendienst damals wenig Bedeutung beimass. Wir
bringen nachstehend diesen Aufsatz auszugsweise, wobei wir absichtlich weder an der
veralteten Orthographie, noch am schwerfälligen Stil etwas geändert haben.

„Die Suppe macht den Soldaten", sagte der berühmte Militärarzt Ban-
clens. - Der Werth und die hohe Wichtigkeit der Verpflegung wird durch
hundert Aussprüche von grossen Heerführern und gediegenen Militärschrift-
stellern bestätigt.

Die Leistungsfähigkeit der Truppen ist wie ihre Verpflegung. Bei Menschen
und Tieren hat diese den gleichen Einfluss. Der gut genährte Körper ist
leistungsfähiger und ausdauernder. Bei mangelhafter Verpflegung sind die

Leistungen gering und grosse Anstrengungen üben einen vernichtenden Einfluss
aus. Die Spitäler sind bald mit Kranken überfüllt und die Leute sterben massen-
haft weg.

Die schlecht verpflegten Armeen haben immer die meisten Kranken; bei
ihnen kommen Epidemien (Typhus etc.) am häufigsten vor. Die grossen Ver-
luste der Russen und Österreicher in den Feldzüge,n sind nicht zum wenigsten
der mangelhaften Verpflegung ihrer Truppen zuzuschreiben.
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